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Situation

Kreditantrag

Zusage für
80%ige Ausfall-
bürgschaft durch
die Bürgschafts-
bank

Insolvenz des Kre-
ditnehmers

Kreditnehmer

Stellt Kreditantrag bei seiner
Hausbank

Haftet gegenüber der Haus-
bank für den gesamten
Kreditbetrag von 500.000
Euro

Hausbank

Prüft Kreditantrag

Verlangt zunächst  „bewert-
bare“ Sicherheiten soweit vor-
handen; diese werden von
der Bank mit 500.000 Euro
bewertet

Beantragt gemeinsam mit
dem Kreditnehmer wegen
unzureichender Sicherheiten
bei der zuständigen Bürg-
schaftsbank eine 80%-Bürg-
schaft für den gesamten Kre-
ditbetrag

Bewilligt gesamte Kredit-
summe an Kreditnehmer 
(= 500.000 Euro)

Kündigt den Kredit und for-
dert den Kreditnehmer auf,
die gesamte Kreditsumme
zurückzuzahlen und kündigt
den Bürgen die Inanspruch-
nahme aus der Bürgschaft
an.

Liquidiert die bestellten 
Sicherheiten des Kreditneh-
mers, nimmt für den rest-
lichen Ausfall nach Abzug
der Verwertungserlöse die
Bürgschaft mit 80 % in
Anspruch

Bürgschaftsbank

Prüft den Bürgschaftsantrag

Übernimmt Haftung gegen-
über der Hausbank für die
80 % der Kreditsumme, die
nicht durch die „bewertba-
ren“ Sicherheiten abgesi-
chert sind (= 360.000 Euro)

Trägt den Ausfall in Höhe
des Betrages, für den die
Bürgschaft in Anspruch
genommen wurde

Wie kommt eine Ausfallbürgschaft zustande? Wie wird sie wirksam?

Beispiel: Ein Existenzgründer benötigt für sein
Gründungsvorhaben 500.000 Euro Seine persön-
lichen Sicherheiten werden von der Hausbank
mit 50.000 Euro bewertet. In dieser Höhe würde

die Hausbank einen Kredit bewilligen. Das
bedeutet: Für die restlichen 450.000 Euro fehlen
Sicherheiten. Ausweg: eine Ausfallbürgschaft der
Bürgschaftsbank des betreffenden Bundeslandes.




